
M ANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH   F I R M E N S I T Z   Kohlmarkt 16 ∙ 1014 Wien  

F N 124 181w   HG Wien   T E L + 43 1 531 61-100   F A X + 43 1 531 61- 455   www.manz.at   

L I T E R A T U R T I P P

K U N D E N N U M M E R    

F I R M A

N A M E

S T R A S S E  ∙ P L Z  ∙ O R T

E - M A I L

T E L E F O N  ∙ F A X

D A T U M  ∙ U N T E R S C H R I F T

R3855

Wiener Naturschutzrecht
HERAUSGEBER: Kroneder

Rechtsfragen des Natur- und Artenschutzes werden bei der Realisierung 
von Projekten in jüngerer Zeit verstärkt diskutiert, insbesondere in einer 
Großstadt wie Wien. Dieser Kurzkommentar zum Wiener Naturschutz-
recht bietet nun erstmals eine gesammelte Darstellung sämtlicher ein-
schlägiger Gesetze und Verordnungen.

Kommentiert werden
•  Wiener Naturschutzgesetz und -verordnung,
•  Wiener Nationalparkgesetz und -verordnung sowie
•  Wiener Baumschutzgesetz
unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur, der Materialien und des 
Standes der Wissenschaft und Lehre.
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R E C H T  U N D  V E R WA L T U N G  I N  W I E NH O L O U B E K  ∙  M A D N E R  ∙  PA U E R  ( H R S G )

D. Baubewilligungsverfahren

Praxistipp:

Die Baupolizei (MA 37) bietet Sprechstunden an, die unter anderem dazu dienen,
Anliegen in Bezug auf geplante Bauvorhaben in technischer und rechtlicher Hinsicht
bereits vor Einreichung zu erörtern. Es ist im Hinblick auf die Komplexität der
Bauvorschriften und verfahrensrechtlichen Bestimmungen zu empfehlen, dieses Ser-
vice der Baupolizei – wenn möglich bereits in einem frühen Planungsstadium – in
Anspruch zu nehmen. Zu Ort und Zeit der Sprechstunden siehe www.wien.gv.at/
wohnen/baupolizei.

1. Ansuchen um Baubewilligung

34Für bewilligungspflichtige Bauvorhaben, die in § 60 Abs 1 BO für Wien aufgezählt
werden, ist bei der Baubehörde schriftlich die Baubewilligung gemäß § 70 BO für Wien
zu beantragen (vgl aber zB § 71 BO für Wien über die Bewilligung für Bauten von vor-
übergehendem Bestand). Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen anzu-
schließen (§ 63 BO für Wien):

* Baupläne in dreifacher Ausfertigung, die von einer bzw einem nach den für die Be-
rufsausübung maßgeblichen Vorschriften Berechtigten (zB Ziviltechnikerin bzw Zi-
viltechniker) verfasst und unterfertigt sein müssen (§ 63 Abs 1 lit a BO für Wien);

* die Zustimmung der Eigentümerin bzw des Eigentümers (aller Miteigentümerinnen
bzw Miteigentümer) der vom Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft (§ 63 Abs 1
lit c BO für Wien);

* verschiedene Berechnungsnachweise (zB Anliegerleistungen und Stellplatzverpflich-
tung);

* technische Nachweise (zB statische Vorbemessung, Wärmeschutz, Schallschutz und
Löschwassermenge) sowie

* eine Bestätigung der Planverfasserin bzw des Planverfassers, dass die Grundsätze
des barrierefreien Planens und Bauens eingehalten werden (§ 63 Abs 1 lit k BO
für Wien).

Praxistipp:

Nähere Angaben zu den Belegen des Baubewilligungsverfahrens können auch den im
Internet abrufbaren Merkblättern der Baupolizei (MA 37) entnommen werden
(www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei).

Praxistipp:

Für bauliche Änderungen an bestehenden Bauwerken und Zubauten ist es erforder-
lich, den baubehördlichen Konsens des Bauwerks (Gebäudes) genau zu kennen, da
dieser in den Bauplänen entsprechend darzustellen ist. In die Baupläne und die
Hauseinlage (EZ) kann bei der Baupolizei Einsicht genommen werden (www.wien.
gv.at/wohnen/baupolizei).
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34 Baurecht

Praxistipp:

Praxistipp:

gelten die festgelegten pädagogischen Standards – entsprechend altersgemäß adaptiert –
auch für Kinder in Kleinkinder- und Hortgruppen.

Praxistipp:

Der Wiener Bildungsplan ist abrufbar unter https://www.wien.gv.at/bildung/kinder
garten/kdg/bildungsplan.html.

24In Zusammenarbeit von Bund, Ländern und einem gemeinnützigen Verein wurde
ein bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrich-
tungen in Österreich erarbeitet. Er soll pädagogische Qualität in den institutionellen For-
men der Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in Österreich si-
chern.

Praxistipp:

Der Bildungsrahmenplan ist abrufbar unter https://www.bmbf.gv.at/schulen/sb/bil
dungsrahmenplan.html.

E. Wiener Campusmodell
25Kindergärten und ganztägige Schulformen können unter der Bezeichnung „Cam-

pus“ als gemeinsame Bildungseinrichtungen geführt werden (§ 29 a WrSchG u § 3
Abs 1 a WKGG; siehe dazu Beitrag 20 Schulwesen).

IV. Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung

A. Anmeldung

26Für den Erhalt eines elementaren Bildungs- und Betreuungsplatzes in Wien bedarf
es einer Anmeldung für das Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder bei der zu-
ständigen Servicestelle der MA 10, damit eine Kundinnen- bzw Kundennummer angelegt
wird. Mit der Anmeldung für einen städtischen Betreuungsplatz erfolgt die Eintragung in
das Verzeichnis automatisch. Für einen privaten Betreuungsplatz ist direkt die private
Einrichtung zuständig, die eine Anmeldung nur mit einer Kundinnen- bzw Kundennum-
mer entgegennimmt.

Praxistipp:

Zur weiteren Verbesserung der Servicequalität wurde 2013 der Hauptanmeldezeit-
raum für die städtischen Kindergärten in Wien vorverlegt. Ein Kind sollte im No-
vember oder Dezember angemeldet werden, wenn es im nächsten September eine
Kinderbetreuungseinrichtung besuchen soll. Die Anmeldung kann online oder in ei-
ner Servicestelle der MA 10 erfolgen.

B. Besuchspflicht
27Der Besuch einer elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtung ist grundsätz-

lich freiwillig. Um allen Kindern aber beste Bildungsmöglichkeiten und Startchancen
in das weitere Bildungs- und spätere Berufsleben unabhängig von ihrer sozioökonomi-
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19 Kinderbetreuung und elementare Bildung

Praxistipp:

Praxistipp:
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Die Realverwaltung Wiens: 
komplett, kompakt, 
auf einen Blick
Dieses Werk ist das sichere Navi durch die vielschichtige §§-Landschaft Wiens, besonders 
nützlich für:

• Behörden- und Gemeindeverwaltungen

• Mitarbeiter von Stadt und Land Wien

• Private und Unternehmen in behördlichen Verfahren 

• Nutzer privatwirtschaftlicher Dienstleistungen 

• Forschende in Wissenschaft und Lehre

Von A wie Abgaben bis W wie Wohnbauförderung

Finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu Organisation, Rechtsschutz und Wiener Haus-
halt sowie: 

• Innere Verwaltung (von Staatsbürgerschaftsrecht bis Personenstandsrecht)

•  Kinder, Jugend und Familie

•  Kultur und Wissenschaft

•  Soziales, Gesundheit und Pfl ege in Wien

•  Raumordnung, Bauen und Wohnen

•  Infrastruktur, Verkehr und Daseinsvorsorge

•  Umwelt

•  Veranstaltungen und SportVeranstaltungen und Sport

•  Wirtschaft

•  Dienstrecht

•  Abgaben•  Abgaben•  
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